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Geld und Gerechtigkeit im Spiegel höchstrichterlicher Rechtsprechung des Alten Reichs

Die beiden hÃ¶chsten Gerichte des Alten Reichs, das
Reichskammergericht in Speyer bzw. (seit 1689) in Wetz-
lar (RKG) und der kaiserliche Reichshofrat (RHR), haben
jeweils ca. 80.000 Akten hinterlassen. Die sich auf zahl-
reiche, vornehmlich deutsche Archive verteilenden Ak-
ten des RKG sind nahezu vollstÃ¤ndig erschlossen Vgl.
zuletzt Friedrich Battenberg / Bernd Schildt (Hrsg.), Das
Reichskammergericht im Spiegel seiner Prozessakten. Bi-
lanz und Perspektiven der Forschung (Quellen und For-
schungen zur hÃ¶chsten Gerichtsbarkeit imAlten Reich,
Bd. 57), Wien 2010. . Die im Rahmen eines GÃ¶ttinger
Akademieprojektes unternommene Verzeichnung der
Akten des RHR im Wiener Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv steckt hingegen noch in den AnfÃ¤ngen Grund-
legende Informationen und weiterfÃ¼hrende Hinweise
zum RHR sowie zum GÃ¶ttinger ErschlieÃungsprojekt:
(01.11.2010). . Die deshalb mehr auf den Akten des RKG
als auf denen des RHR basierende Forschung hat lÃ¤ngst
erkannt, dass diese gewaltigen, alle Lebens- und Sach-
verhÃ¤ltnisse ausleuchtenden Aktenmassen nicht bloÃ
fÃ¼r genuin rechtshistorische Fragestellungen, sondern
fÃ¼r jedwedes Wirken von Individuen, Gruppen und In-
stitutionen im frÃ¼hneuzeitlichen Reich eine hervorra-
gende, geradezu unerschÃ¶pfliche Quelle bilden. Enor-
me und allenfalls ansatzweise ausgeschÃ¶pfte Erkennt-
nismÃ¶glichkeiten bieten die Akten natÃ¼rlich auch
fÃ¼r das weite und extrem konflikttrÃ¤chtige Feld al-
len wirtschaftlichen Handelns; Grund genug fÃ¼r An-
ja Amend-Traut (WÃ¼rzburg), Albrecht Cordes (Frank-
furt am Main) und Wolfgang Sellert (GÃ¶ttingen), mit

ihrer gemeinsam veranstalteten Tagung auf diesem Feld
zumindest einmal eine Art âVersuchsgrabungâ (Sellert)
zu unternehmen.

Zu Beginn kennzeichneteMICHAELNORTH (Greifs-
wald) in seiner souverÃ¤nen fachlich-thematischen Ein-
fÃ¼hrung die Monetarisierung der frÃ¼hneuzeitlichen
Gesellschaft als krisenhaften Prozess, der einerseits von
Konjunkturen im Silberhandel, andererseits von per-
manenten MÃ¼nzverschlechterungen geprÃ¤gt gewe-
sen sei. Das MÃ¼nzwesen sei stetiger Gegenstand
stÃ¤ndischer Debatten in den Kreisen gewesen, wo Lern-
effekte insbesondere dann eingesetzt hÃ¤tten, wenn die
eigenen Kassen betroffen gewesen seien. Das regionale
Interesse an einer gewissen WÃ¤hrungsstabilitÃ¤t habe
zusammen mit der zeitweise eingeschalteten Reichsspit-
ze (MÃ¼nzreformen) trotz aller Krisen dafÃ¼r gesorgt,
dass das MÃ¼nzsystem im Reich im Grunde funktio-
niert habe. Steuerung der Wirtschaft im Zusammenspiel
von Reich und Region war auch das Thema von STE-
PHAN WENDEHORST (Wien/Giessen). Die Verbote des
Handels mit Kriegsgegnern durch Kaiser und RHR seit
dem spÃ¤teren 17. Jahrhundert seien zwar vor Ort aus-
gehandelt und meistens in irgendeiner Weise abgemil-
dert worden. Im Gegensatz zu England, wo wÃ¤hrend
des SiebenjÃ¤hrigen Kriegs entsprechende Verbote ge-
scheitert seien, habe etwa die bedeutende Leipziger Kauf-
mannschaft den obrigkeitlichen Steuerungswillen des
Reichs im Handel, obwohl sie ihn nicht geschÃ¤tzt habe,
durchaus anerkennen und beachten mÃ¼ssen. MaÃgeb-
lichen Einfluss auf die regionaleWirtschaft gewannen die
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HÃ¶chstgerichte Ã¼ber die ihnen angetragenen Schuld-
prozesse. Der RHR habe im Gegensatz zum RKG â so
SABINE ULLMANN (EichstÃ¤tt) â in diesen Prozessen
unterschiedlichste ReichsstÃ¤nde als Kommissare einge-
setzt, die die Parteien anhÃ¶ren und in GÃ¼te vermit-
teln sollten. WÃ¤hrend der Regierungszeit Maximilians
II. seien bereits 25 Prozent der insgesamt eingerichteten
Kommissionen in geldwirtschaftlichen Prozessen tÃ¤tig
gewesen, zumTeil in Konflikten umhochriskante Finanz-
geschÃ¤fte, die nicht erst ein Signum unseres Zeitalters
sind. Im 17. Jahrhundert habe sich dieser Anteil auf rund
40 Prozent erhÃ¶ht. Die Entscheidungen des RHR seien
tendenziell glÃ¤ubigerfreundlich gewesen. Der RHR ha-
be sogar die Neubelehnung eines Schuldners mit einem
Reichslehen verweigert, das bereits verpfÃ¤ndet gewe-
sen sei, und damit GlÃ¤ubigerinteresse den Vorrang vor
dem Lehnrecht gegeben. Auch dieses Recht barg bis ins
18. Jahrhundert immenses Streitpotenzial. Einen hoch-
brisanten Fall aus denWiener Akten des RHR stellte TO-
BIAS SCHENK (Wien) vor. Die von Friedrich Wilhelm I.
1717 verfÃ¼gte Allodifikation der Ritterlehen, deren Um-
wandlung in Eigenbesitz gegen eine Landessteuer, sei in-
nerhalb der Adelslandschaft der preuÃischen Monarchie
auf starkenWiderstand gestoÃen. Die adelige Opposition
habe nicht nur befÃ¼rchtet, mit dem Lehensnexus zum
Landesherrn Prestige undHerrschaftsrechte zu verlieren,
sondern vor allem, dass die mit der Allodifikation einher-
gehende weibliche Erbfolge zwangslÃ¤ufig zur Zersplit-
terung des jeweiligen Familienbesitzes fÃ¼hrenwÃ¼rde.
Auf Grund ihrer Appellationsklage beim RHR habe der
Kaiser dem preuÃischen KÃ¶nig mit einemAufsehen er-
regenden Mandat befohlen, die als Eingriff in die Reichs-
verfassung betrachtete VerfÃ¼gung zu kassieren. Zwar
sei die Exekution des Mandats gescheitert und die Al-
lodifikation in modifizierter Form durchgesetzt worden.
Dennochwerfe der Fall neues Licht auf die von der borus-
sischen Geschichtsschreibung marginalisierte Rolle, die
Kaiser und RHR bis weit in das 18. Jahrhundert hinein in
den brandenburgisch-preuÃischen Reichsterritorien ge-
spielt hÃ¤tten. DarÃ¼ber hinaus warne er davor, die Be-
deutung des Lehnswesens in der FrÃ¼hen Neuzeit zu un-
terschÃ¤tzen.

Die bislang referierten BeitrÃ¤ge knÃ¼pfen mit ih-
ren Befunden an die moderne FrÃ¼hneuzeitforschung
an, die allmÃ¤hlich eine Art realgeschichtliches
VerstÃ¤ndnis fÃ¼r das aus der anachronistischen
RÃ¼ckschau des 19. Jahrhunderts noch lange Zeit als
eine Art degeneratives Gebilde verstandene Reich ent-
wickelt. Die HÃ¶chstgerichte, insbesondere wohl der
RHR, erweisen sich dabei mehr und mehr als wichtige

integrative Institutionen mit erheblichem Einfluss so-
wohl auf das konkrete politische Zusammenspiel als
auch auf die grundsÃ¤tzliche strukturelle Verklamme-
rung von Reich, Territorien, StÃ¤nden und Untertanen-
verbÃ¤nden. Zweifellos haben beide HÃ¶chstgerichte
sehr hÃ¤ufig in Kontexten dieser Art agiert. Das darf
aber nicht darÃ¼ber hinwegtÃ¤uschen, dass ihr All-
tagsgeschÃ¤ft insgesamt wesentlich profaner gewesen
ist. BlÃ¤ttert man ein wenig in den Wiener Protokoll-
bÃ¼chern des RHR (es gibt fast 1000 BÃ¤nde), sieht
man gleich, dass die schon berÃ¼hrten geldwirtschaft-
lichen Prozesse â Streit um Schuld, Kredit, Pfand und
Hypothek â tÃ¤glich auf der Agendaliste der Referenten
standen. Verschiedenen Berechnungen zufolge lag der
Anteil dieser Prozesse am gesamten Prozessaufkommen
der HÃ¶chstgerichte im 16. Jahrhundert bereits bei 20
Prozent. Im 17. Jahrhundert stieg er auf 30 Prozent und
mehr an, wie auch die eben erwÃ¤hnten Befunde von
Ullmann zeigen. Kein Streitgegenstand hat die Gerichte
mehr beschÃ¤ftigt.

In den aktengestÃ¼tzen Forschungen zu den
HÃ¶chstgerichten bildet sich dieser Umstand freilich
nicht adÃ¤quat ab, dies wohl weniger, weil die Sache
unergiebig, sondern weil sie hochkompliziert ist, wie
etwa der Wandel der Kreditformen, dem JOST HAUS-
MANN (Koblenz) auf der Basis von 80 RKG-Prozessen
nachgespÃ¼rt hat. Wegen des kanonischen Zinsverbots
sei der sogenannte JahrgÃ¼lt- oder Rentenverkauf, bei
dem die Kreditnehmer keine Kapitalzinsen entrichte-
ten, sondern dem Kreditgeber einen entsprechenden Bo-
denzins verschrieben, bis ins 17. Jahrhundert hinein ei-
ne wesentliche Form des lÃ¤ndlichen KreditgeschÃ¤fts
gewesen. Vor allem in den Krisenzeiten des DreiÃig-
jÃ¤hrigen Krieges seien die auf diese Art aufgenom-
menen Kredite oft nicht mehr bedient worden, was zu
vermehrten Prozessen um die dingliche Sicherung ge-
fÃ¼hrt habe. Zwar habe das RKG auch in diesen FÃ¤llen
glÃ¤ubigerfreundliche Positionen vertreten. Die rigorose
Durchsetzung der GlÃ¤ubigeransprÃ¼che hÃ¤tte jedoch
zu erheblichen Verwerfungen in der lÃ¤ndlichen Sozial-
und Wirtschaftstruktur gefÃ¼hrt. Die nach dem Krieg
aufkommenden Diskurse um ZinsnachlÃ¤sse hÃ¤tten
sich deshalb mildernd auf die Prozess- und Urteilspraxis
ausgewirkt. Im 18. Jahrhundert sei zunehmend die flexi-
blere Form des Darlehens mit fixem Kapitalzins an die
Stelle des Rentenverkaufs getreten. Dass Wirtschaftshis-
toriker nicht unbedingt zu den fleiÃigsten Benutzern der
RKG-Akten gehÃ¶ren, konstatierte auchWILFRIED REI-
NINGHAUS (MÃ¼nster). Er plÃ¤dierte fÃ¼r die inten-
sivere Heranziehung von Gerichtsakten fÃ¼r die Zunft-
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geschichte, die bislang noch zu sehr auf der Grundlage
statutarischer Ordnungen betrieben werde. Die Akten
bÃ¶ten faszinierende Einblicke in die von der Norm oft-
mals abweichende soziale Praxis gruppenbezogener wie
individueller Verhaltensweisen der von ihm untersuch-
ten westfÃ¤lischen Textilhandwerker. Zwar sei es in
den meisten Prozessen um die Durchsetzung von Markt-
chancen gegangen. Ehrverletzungen hÃ¤tten aber eine
groÃe Rolle gespielt. Ohne Kenntnisse der gruppenspe-
zifischen Ehrvorstellungen, Werte und Habitusformen
sei eine wirtschaftgeschichtliche Analyse der Zunftpro-
zesse nicht mÃ¶glich. Angesichts der erstaunlich flexi-
blen Argumentation der Prozessparteien mÃ¼sse zudem
das alte Diktum von der Erstarrung der ZÃ¼nfte mit
einem dicken Fragezeichen versehen werden. BERND
SCHILDT (Bochum) filterte aus 180 Prozessen des RKG,
in denen Frauen HaftungsbeschrÃ¤nkungen einklag-
ten, 68 Konkursprozesse heraus und fragte nach dem
Ã¶konomischen Motiven der Frauen, zumeist Ehefrauen
oder Witwen aus den groÃen ReichsstÃ¤dten (Frank-
furt, KÃ¶ln), die als selbststÃ¤ndige Prozessparteien
auftraten. Typisch seien Klagen gewesen, die auf die
HerauslÃ¶sung des DotalvermÃ¶gens (Heiratsguts) aus
der Konkursmasse zielten. Die missbrÃ¤uchliche Ein-
forderung solcher HaftungsbeschrÃ¤nkungen sei nicht
auszuschlieÃen. Oft hÃ¤tten die Klagen innerfamiliÃ¤re
HintergrÃ¼nde, ohne deren Kenntnis die Motive und
Argumente der Parteien unverstÃ¤ndlich blieben. Dies
fÃ¼hrte Schildt anschlieÃend an einem Fallbeispiel aus
der Mitte des 17. Jahrhundert aus, Ã¼ber das man im
Tagungsband mehr erfahren wird.

Wer Gerichtsakten liest, wird mit Hunderten solcher
Geschichten konfrontiert, die nicht nur in einer kollek-
tiven quantifizierenden Analyse, sondern eben auch in
der Einzelfallbetrachtung profunde Erkenntnisse liefern
kÃ¶nnen. Dies zeigte jedenfalls ANNETTE BAUMANN
(GieÃen/Wetzlar) anhand eines bemerkenswerten Pro-
zesses um Spielschulden im spÃ¤ten 18. Jahrhundert. Er
handelte vom Spiel als kultureller Praxis am Mannhei-
mer Hof, von Familienjuwelen, vom Frankfurter Pfand-
haus und dessen Schwierigkeiten, versetzte StÃ¼cke ir-
gendwann auch einmal verwerten zu dÃ¼rfen, von Hof-
juden und Juwelentaxatoren, vom Warthausener Mu-
senkreis um Sophie von La Roche und Wielands Ge-
dicht âGanymed und Junoâ, von den Ã¶konomischen
Grundlagen adeliger Ehen, von Richtern und Gerichten
in Mannheim, Frankfurt und Wetzlar und natÃ¼rlich
von der Protagonistin, Maria Anna Schall von Bell, ei-
ner SchwÃ¤gerin des amtierenden Kammerrichters von
Spaur, der offenbar wenig Lust hatte, den fÃ¼r seine Ver-

wandte nicht eben schmeichelhaften Appellationspro-
zess mit dem nÃ¶tigen Nachdruck zu verfolgen. Bau-
mann wies zu Recht darauf hin, dass wir Ã¼ber das Mi-
lieu jener Elitegesellschaft, deren literarischen Produkte
unsere kulturelle IdentitÃ¤t bis heute prÃ¤gen, noch viel
zu wenig wissen. Die Leidenschaft fÃ¼r das Spiel durch-
zog freilich alle sozialen Schichten und konnte wirt-
schaftlich nutzbare Dimensionen annehmen. Dies unter-
suchte NILS JÃRN (Wismar) auf der Basis der von ihm
verzeichneten Akten des Wismarer Tribunals sowie der
dortigen Ratsprotokolle. Das âElend des Lotterieâ â so ein
Pfarrer, dessen Mahnungen vergeblich gewesen seien â
habe Wismar zu Beginn des 18. Jahrhunderts erreicht.
Privatlotterien verhieÃen nicht nur Geld, sondern auch
HÃ¤user, GÃ¼ter, Weinlager, sogar ganze Bibliotheken.
Pleiten der konkurrierenden und oftmals dubiosen Lot-
tounternehmer, Streit um die Auszahlung der Gewinne
oder deren Verteilung innerhalb von Losgemeinschaften
hÃ¤tten zu zahlreichen Prozessen gefÃ¼hrt. Getreu dem
Motto âWo das Elend blÃ¼ht, hat die Hoffnung frucht-
baren Bodenâ (das stand auf Losen) habe seit 1739 auch
die Stadt mehrfach, aber mit mÃ¤Ãigem Erfolg versucht,
vom Lottofieber zu profitieren und aus den ErtrÃ¤gen
selbst veranstalteter Lotterien Schulden abzubauen oder
die marode stÃ¤dtische Infrastruktur zu erneuern. Ob-
rigkeitlicherseits initiierte und sogar von der schwedi-
schen Herrschaft garantierte Unternehmungen solcher
Art hÃ¤tten allerdings die gegen das GlÃ¼cksspiel ge-
richteten Polizeiordnungen hinterlaufen.

Ob auch Wiener ReichshofrÃ¤te dem Reizen des
GlÃ¼cksspiels erlagen, ist nicht bekannt. Ihre Besoldung
sei zwar â so WOLFGANG SELLERT (GÃ¶ttingen) â
nominell durchaus stattlich und standesgemÃ¤Ã gewe-
sen, vor allem nachdem ihnen zu einem unbekannten
Zeitpunkt vor der Mitte des 17. Jahrhunderts die so-
genannten Laudemiengelder zugewiesen worden seien
(Gelder in HÃ¶he von 10 Prozent des Jahresertrags ei-
nes Reichslehens, die bei dessen Mutung fÃ¤llig wur-
den). Da aber das Besoldungsfixum â obwohl gelegent-
lich erhÃ¶ht â nur sehr unregelmÃ¤Ãig bezahlt wor-
den sei, hÃ¤tten die meisten ReichshofrÃ¤te mit er-
heblichen BesoldungsrÃ¼ckstÃ¤nden leben mÃ¼ssen.
Das Angebot der ReichsstÃ¤nde, Teile der Besoldung
zu Ã¼bernehmen, sei gleichzeitig der Versuch gewesen,
auf die PrÃ¤sentation der ReichshofrÃ¤te Einfluss zu
nehmen, und aus diesem Grund vom Kaiser abgelehnt
worden. Abgesehen von den Laudemien habe es kei-
ne nennenswerten kasualen EinkÃ¼nfte (Sporteln) ge-
geben. Ein Sitz im kaiserlichen RHR sei nicht des Gel-
des wegen, sondern vor allem aus PrestigegrÃ¼nden er-
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strebenswert gewesen, denn nicht selten habe sich dar-
an eine lukrative juristische, politische oder diplomati-
sche Karriere angeschlossen. Dass ReichshofrÃ¤te auf-
grund der âdesastrÃ¶senâ Praxis der Gehaltszahlungen
tendenziell bestechlich waren, hielt Sellert unter Ver-
weis auf seine dazu schon an anderer Stelle gemach-
ten AusfÃ¼hrungen fÃ¼r wahrscheinlich Wolfgang Sel-
lert, Richterbestechung am Reichskammergericht und
am Reichshofrat, in Friedrich Battenberg / Filippo Ra-
nieri (Hrsg.), Geschichte der Zentraljustiz in Mitteleu-
ropa. Festschrift zum 65. Geburtstag von Bernd Distel-
kamp, Wien 1994, S.Â 339-348. . Einen essenziellen Bei-
trag zu diesem heiklen und wohl keinesfalls margina-
len Problem frÃ¼hneuzeitlicher Rechtsprechung leiste-
te schlieÃlich MARIA VON LOEWENICH (Berlin). Ihre
am Beispiel des Bestechungsskandals um den Kammer-
richter Karl Philipp von Hohenlohe-Bartenstein (1746-
1763) entwickelte These lautete: Der Kammerrichter ha-
be nicht nur die Paragraphen der Kammergerichtsord-
nung beachten mÃ¼ssen, die ihn zur unbestechlichen
und unparteilichen AmtsfÃ¼hrung anhielten, sondern
auch die informellen Regeln eines netzwerkartigen sozia-
len Systems, das ihn Ã¼berhaupt erst in sein einflussrei-
ches Amt gefÃ¼hrt habe. Dieses System habe auf dem
Prinzip von Gabe und Gegengabe beruht. Hohenlohe-
Bartenstein, dessen Amt von ihm mehr Ausgaben ver-
langt als Einnahmen gebracht habe, sei nicht bloÃ aus
Geldnot bestechlich gewesen, sondern weil er quasi die
sozialen Kosten seines Aufstiegs sowie den seiner Familie
habe bezahlen mÃ¼ssen. Er habe so die von jedem Kam-
merrichter erwartete Balance zwischen beiden Normen-
systemen nicht herstellen kÃ¶nnen und deshalb auch
nach zeitgenÃ¶ssischen MaÃstÃ¤ben als korrupt gegol-
ten. Es lohnt sich sehr, Ã¼ber die mit den letzten beiden
VortrÃ¤gen berÃ¼hrten Probleme weiter nachzudenken,
denn im Grunde wird man die vielen VerfÃ¼gungen und
Urteile der HÃ¶chstgerichte kaum verstehen kÃ¶nnen,
wenn man das komplexe Ã¶konomische und soziale
BedingungsgefÃ¼ge vormoderner Rechtskulturen auÃer
Acht lÃ¤sst.

Fazit: Es stimmt, dass die Akten der HÃ¶chstgerichte
âein realistischer Spiegel wirtschaftlicher VerhÃ¤ltnisse
des Reichsâ (Sellert) sind. Die âVersuchsgrabungâ ist ge-
lungen. Die VortrÃ¤ge zeigten freilich auch, dass wirt-
schaftgeschichtliche PhÃ¤nomene, gerade wenn man
sie im Spiegel dieser omnivalenten Akten erforschen

will, gewissermaÃen symbiotisch und in kaum zu
bÃ¤ndigender Weise auf andere Wissensfelder ausstrah-
len. Falls aus der âVersuchsgrabungâ also einmal eine
koordinierte FlÃ¤chen- oder Tiefengrabung werden soll,
mÃ¼sste im nÃ¤chsten Schritt Ã¼berlegt werden, wo
der Spaten anzusetzen ist.
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:
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